
Einzelplan 

Aufgabenbereich 292 - Naturschutz und Grünplanung

RZ für den Naturschutz Fachämter MR ( konsumtiv )

Ergebnis Zuweisung Zuweisung VE
2021 2022 2023/2024 2023/2024

in Tsd € in Tsd € in Tsd € in Tsd €

3-22403010-100003.01 Schutz,Pfl.-Entw.maßn.Naturschutz 20            24            24             12             

3-22403010-100003
 Schutz-, Pflege-und Entwicklungsmaßnahmen 
Naturschutz 

20            24            24             12             

Anmerkung:

Bezirksamt 2021/2022 2023/2024
% 16,67       16,67        
Tsd. €   23            23             
% 15,56       15,56        
Tsd. €   21            21             
% -            -            
Tsd. €   -            -            
% 12,22       12,22        
Tsd. €   17            17             
% 17,78       17,78        
Tsd. €   24            24             
% 26,67       26,67        
Tsd. €   36            36             
% 11,11       11,11        
Tsd. €   15            15             

% 100,00     100,00      
Tsd. €   136          136           

Verteilerschlüssel für die Zuweisung gem. Ausweis im Einzelplan 6.2

6.2 - Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

Auf der Grundlage von Pflege- und Entwicklungsplänen führen die Bezirksämter in den von ihnen verwalteten Naturschutzgebieten
Schutz, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen durch. Die Hälfte der jährlich hierfür in der Rahmenzuweisung „Naturschutz“ zur
Verfügung stehenden Ermächtigungen wird zu gleichen Teilen auf die Bezirksämter verteilt, in deren Zuständigkeitsbereich
Naturschutzgebiete liegen. Die andere Hälfte der Ermächtigungen wird nach Flächengröße, den spezifischen Eigenschaften und der
Pflegeintensität der Naturschutzgebiete aufgeteilt. Ebenso wird berücksichtigt, inwieweit anderweitige Kostenermächtigungen etwa
durch den Vertragsnaturschutz oder regelmäßige Pflegemaßnahmen durch die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
in den betreffenden Gebieten ausgegeben werden.

Maßnahmen-Nummer Maßnahmen-Bezeichnung

Die Verpflichtungsermächtigungen dienen vorrangig dazu, für mehrjährige Planungs- und Unterhaltungsleistungen durch Dritte 
entsprechend langfristige Verträge schließen zu können. Die Ausbringung von Verpflichtungsermächtigungen mit Kostenwirksamkeit in 
Folgejahren dient der Flexibilität, bei eventuellen zeitlichen Verschiebungen situationsgerecht sowohl in 2023 als auch in 2024 
Verpflichtungen zu Lasten der Folgejahre eingehen zu können.
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